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Die Beschlüsse der Dreimächte -Konf erenz in Potsdam
Die vom 11. Juli bis 2. August in Pots¬

dam  abgehaltene Konferenz der drei Groß¬
mächte, an der die Vereinigten Staaten von
Präsident Truman,  die Sowjet-Union von
Generalissimus Stalin  und Großbritannien
zuerst von Ministerpräsident Churchill
und später von Ministerpräsident Attlee
vertreten waren, hat zu einer vollen Eini¬
gung über alle Fragen, die das Schicksal
des deutschen Volkes betreffen, geführt.
Auch über die Grundlagen der neuen Frie¬
densordnung in Europa ist volle Überein¬
stimmung erzielt worden.

Die wichtigsten Beschlüsse der Konferenz
werden wie folgt zusammengefaßt:

Friedensverträge
Erstens:  Zur Vorbereitung von Frie¬

densverträgen in Europa wird ein perma¬
nenter Rat der Außenminister der fünf Groß¬
mächte — der Vereinigten Staaten, Groß- -
britanruens, der Sowjetunion, Frankreichs
und Chinas — eingesetzt. Der Rat wird in
London tagen und seine erste Zusammen¬
kunft vor dem 1. September abhalten. Die
fünf Außenminister sollen Vorschläge für
einen künftigen Friedensvertrag mit Deutsch¬
land ausarbeiten, der zur gegebenen Zeit
einer deutschen Regierung zur Unterschrift
vorgelegt •werden wird. Dies wird ge¬
schehen, gobald eine zur Unterschrift be¬
fähigte deutsche Regierung gebildet werden
kann. Als erste Aufgabe obliegt dem Rat
der fünf Außenminister die Ausarbeitung
eines Friedensvertrages mit Italien,Albanien,
Bulgarien, Ungarn und Finnland. Diese Ver¬
träge sollen den Vereinten Nationen zur
Genehmigung vorgelegt werden. Die Außen¬
minister spllen Vorschläge zur Regelung
von Gebietsfragen, die sich aus der Be¬
endigung der Feindseligkeiten in Europa
ergeben, ausarbeiten. ■

Verwaltung Deutschlands
Zweitens:  Über die politische und'

wirtschaftliche Behandlung Deutschlands
wurde gleichfalls Einigkeit erzielt. Es wurden
über die Wiedergutmachungsleistungen, die
Deutschland auferlegt werden, sowie über
vorläufige Bestimmungen über die deutschen
Ostgebiete Beschlüsse gefaßt Im einzelnen
wird bestimmt:

A. Allgemeine Grundsätze über die Be¬
handlung Deutsthlands. Die Alliierten haben
nicht die Absicht, das deutsche Volk zu
vernichten oder zu versklaven. Das deutsche
Volk soll Gelegenheit erhalten, für den Wie¬
deraufbau seines Lebens auf demokratischer
und friedlicher Grundlage zu arbeiten.

B. Politische Grundsätze. Die oberste Ge¬
walt in Deutschland wird von den Ober¬
befehlshabern der amerikanischen, briti¬
schen, russischen und französischen Be¬
satzungstruppen nach Weisungen ihrer
Regierungen und ihren eigenen Satzungen,
und in Fragen, die ganz Deutschland an-
gehen, gemeinsam in ihrer Eigenschaft als
Mitglied des Kontrollrates ausgearbeitet
werden. Soweit möglich, soll die deutsche
Bevölkerung in ganz Deutschland gleich¬
mäßig behandelt werden.

C. Grundlegende Richtlinien für die Be¬
setzung Deutschlands sind : die völlige Ent¬
waffnung und EntmilitarisierungDeutsch¬
lands. Dazu gehört die völlige und endgültige
Auflösung und Beseitigung aller deutschen
Land-, See- und Luftstreitkräfte, der SS,
der Gestapo sowie aller militärischen und
verwandten Organisationen und Einrich¬
tungen.
o.D. Dem deutschen Volk muß klar und

deutlich zum Bewußtsein gebracht werden,
daß es eine totale militärische Niederlage
erlitten hat und sich nicht der Verantwor¬
tung entziehen kann für sein Schicksal, das
es selbst über sich gebracht hat. Die rück¬
sichtslose deutsche Kriegführung und der
fanatische Widerstand des nationalsoziali¬
stischen Regimes haben das deutsche Wirt¬
schaftsleben zerstört und Chaos und Leiden
unvermeidlich gemacht

E. Völlige Austilgung der Nationalsozia-

Verbände und Organisationen, Aufhebung
aller nationalsozialistischen Gesetze über die
Unterdrückung bestimmer Rassen, Glau¬
bensbekenntnisse und politischerMeinungen.

F. Strenge Verfolgung aller Kriegsver¬
brecher und Entfernung aller Mitglieder der
Nationalsozialistischen Partei, die mehr als
nominelle Teilnehmer in der Partei tätig
gewesen sind, aus Stellungen im öffentlichen
Leben und wichtigen Posten in privaten
Unternehmungen.

G. Reorganisierung des Gerichtswesens
nach demokratischen Gesichtspunkten und
auf der Grundlage der Gerechtigkeit und
Gleichberechtigung.

H. Eine zentrale deutsche Regierung wird
vorderhand nicht eingesetzt werden. Es
sollen mehrere lokale Verwaltungen unter
der Leitung von Staatssekretären für ganz
Deutschland eingerichtet werden, vor allem
für Finanzen, Transport, Verkehrswesen,
Wissenschaft und Industrie. Diese V̂ rwal-
tungsabteilu’ngen werden ihre Tätigkeit nach
Weisungen des Obersten Kontrollrats aus¬
üben.

I. Erzeugung von Kriegsmaterial sowie
j/on Flugzeugen und Schiften für die Hoch¬
seeschiffahrt wird verboten- und verhindert
werden. 7

J. Während der Zeit der Besetzung wird
Deutschland als ein einheitliches wirtschaft¬
liches Ganzes behandelt. Dies gilt besonders
für den Bergbau, die Industrieproduktion,
die Landwirtschaft, die Lohn- und Preis¬
politik und die Lebensmittelzuteilung, Ein¬
fuhr  und Ausfuhr, sowie für das Bankwesen,
Steuern, Zölle, Wiedergutmachungsleistun¬
gen, Transport- und Verkehrswesen.

K. Die Überwachung des deutschenWirt-
schaftslebens durch die Alliierten wird sich
im Rahmen des unbedingt Notwendigen
halten.

L. Dem deutschen Volk muß vor Augen
geführt werden, daß es selbst die Verant-

und für einen etwaigen Zusammenbruch
dieser Verwaltung verantwortlich ist.

Wiedergutmadiungsleistungen
Drittens:  Die Wiedergutmachungs¬

leistungen.
A. Zur Befriedigung der russischen Wie¬

dergutmachungsforderungen werden Indu¬
strie- und Wirtschaftsanlagen in der russi¬
schen Besatzungszone herangezogen, die
abmontiert und nach Rußland gebracht
werden.

B. Die Ansprüche Polens werden aus
dem russischen Anteil gedeckt. Außerdem
erhält Rußland aus den westlichen Be¬
satzungszonen einen Prozentsatz von Indu¬
strieanlagen, die nicht für den Lebens¬
unterhalt des deutschen Volkes unbedingt
notwendig sind.

C. Die Vereinigten Staaten, Großbritan¬
nien und andere Länder, die Ansprüche auf
deutsche Wiedergutmachungsleistungen ha¬
ben, werden aus Aktiven der westlichen
Besatzungszonen und aus deutschen Aus¬
landsguthaben gedeckt.

Bestimmungen über Gebietsfragen
Viertens:  Die Bestimmungen über Ge¬

bietsfragen. Die endgültige Festlegung der
deutschen Grenzen bleibt der Friedenskon¬
ferenz Vorbehalten. Aber die Dreimächte-
Konferenz hat volle Einigung erzielt über die
Vorschläge, die über die Abtretung deut¬
scher Ostgebiete vorgelegt werden sollen.

A. Ein russischer Vorschlag, daß Königs¬
berg und angrenzende Gebiete an die
Sowjetunion abgetreten werden sollen, hat
die grundsätzliche Zustimmung des ameri¬
kanischen Präsidenten und des britischen
Premierministers erhalten, die diesen Vor¬
schlag. auf der Friedenskonferenz unter¬
stützen werden.

B. Auch die Festlegung der polnischen
Westgrenzen wird erst auf der Friedenskon¬
ferenz endgültig geregelt werden. Bis zu die¬
ser Regelung übernimmt Polen selbständig
die Verwaltung der früheren deutschen Ge-wortung für seine eigene Verwaltung trägt

3«
Der Gouverneur sprach zu den Industriellen *

Auf Anregung von Commandaitf Fr6not ein Industrieausschuß für den Kreis Calw gebildet

jlistischen Partei und ihrer angegliederten i len geprüft werden.

Auf einer vom Landrat nach Calw ein-
berufenen Tagung der Industriellen des
Kreises nahm der Gouverneur der fran¬
zösischen Militärregierung, Commandant
Frenot,  Einblick in die Zusammensetzung
und Beschäftigung der Industriebetriebe und
ließ sich die einer befriedigenden.Wieder¬
ingangsetzung entgegenstehenden Nöte wie
die Möglichkeiten zu deren Behebung vor¬
tragen. In einer Ansprache sagte der Gou¬
verneur den Betriebsinhabern und -leitern
sein Wohlwollen wie seine volle Unter¬
stützung in allen der Förderung des Wirt¬
schaftslebens dienenden Fragen zu, forderte
sie auf, in sozialer Hinsicht in gleicher
Weise wie seither weiterzuarbeiten und für
die Beschäftigung der Arbeitnehmer zu sor- '
gen. Für Industriefragen hat die französische
Militärregierung eine eigene Sektion in
Baden-Baden eingerichtet; der Verkehr mit
dieser läuft über das Militärgouverrfement
Calw,' das auch politische Ueberwachungs-
behörde der Wirtschaft bzw. ihrer Männer
ist. Eine kurze Aussprache ergab, daß in
der Hauptsache der Mangel an Kohle, Ver¬
arbeitungsmaterialienund Transportmitteln
die Wiederaufnahme der Arbeit hemmt. Der
Gouverneur konnte u. a. die erfreuliche Mit¬
teilung machen, daß zurzeit mit Unterstüt¬
zung der französischen Militärregierung die
Kriegsschäden an der Nagoldbahn beseitigt
würden und ab Dezember mit einer regel¬
mäßigen Anlieferung von Saarkohle gerech¬
net werden dürfe, die allerdings in erster
Linie die Gaswerke und andere lebens¬
wichtige Betriebe erhalten müßten. Wert¬
volle Aufschlüsse wurden ferner über die
Zulässigkeit von Kompensationsgeschäften,
das Transportproblem, die Verrechnung von
Forderungen aus Lieferungen an die Be¬
satzungsarmeeu.a.m.gegeben.Vorliegende
Pläne zur Einführung neuer Spezialindu¬
strien (Holzwohnbau und Spielwaren) sol-

Anschließend wurde auf Anregung' des
Herrn Gouverneurs in einer Besprechung
des Landrats mit. den Industriellen ein die
meisten Fachgruppen der Industrie um¬
fassender Ausschuss gebildet, der in enger
Zusammenarbeitmit Landrat Dr. Haegele
dem Gouverneur regelmäßig die Ange¬
legenheiten der Industrie unterbreiten wird.
Dem Ausschuß gehören an als Vertreter
der Holzindustrie: die Herren Metzger in
Fa. Krauth& Co., Höfen, Wilhelm Theurer,
Nagold; Wackenhut, Altensteig; der Tex¬
tilindustrie: die Herren E. Wagner, Calw
und Gauß in Fa. Schwarzwälder Tuch¬
fabrik, Rohrdorf; der Metallindustrie: die
Herren Rentschler in Fa. Gauthier, Calm¬
bach; H. Perrot, Calw und Hummel, Engels¬
brand ; der Lederindustrie: Gerbereibes.
Gackle, Neuenbürg und der chemischen
Industrie: Seifenfabrikant Harr, Nagold.

Bis zur Aufnahme der Arbeit der Handels¬
kammern und Berufsgruppenvertretungen
wurde eine kreismäßige Zusammenfassung
der Industrie und die Uebernahme treu¬
händerischer Aufgaben durch den-Landrat
als zweckmäßig anerkannt. Kohle- und Holz-
bedarfsmeldungen,Transportfragen,Kriegs¬
schädenersatz, Forderungen an das Reich
und andere aktuelle Fragen standen hn
Mittelpunkt einer weiteren anregenden Aus¬
sprache des Landrates mit den Industriellen.

♦

Baden -Baden Hauptquartier der fran¬
zösischen Besatzungsbehörden

Zum Hauptquartier der französischen - Be¬
satzungbehörden in Deutschland ist Baden-Baden
bestimmt worden. Den Oberbefehl über alle fran¬
zösischen Besatzungstruppen übernimmt General
Joseph König . Seine Stellvertreter sind General
Koeltz , der Frankreich bei der •Viermächte-Kom-
mandantur in Berlin vertreten wird, und General
de Montsabert,  dem die unmittelbare Befehls¬
gewalt über die französischen Besatzungstruppen
in Deutschland übertragen worden ist.

biete ostwärts einer Demarkationslinie, die
folgendermaßen verläuft: Von der Ostsee-
küste unmittelbar westlich Swinemünde ent¬
lang der Oder bis zur Mündung der west¬
lichen Neiße und dann entlang der west¬
lichen Neiße bis zur tschechoslowakischen
Grenze, einschließlich des Teils von Ost¬
preußen, der nicht unfer sowjetische Ver¬
waltung gestellt wird und einschließlich des
Gebiets der früheren Freien Stadt Danzig.

Minderheiten
Fünftens:  Minderheiten , Rückführung

der Minderheiten aus Polen, der Tschecho¬
slowakei und Ungarn: Die Konferenz hat be¬
schlossen, daß die deutschen Minderheiten
in Polen, der Tschechoslowakeiund Ungarn
wenigstens zum Teil nach Deutschland zu¬
rückgeführt werden müssen und daß jeder
Bevölkerungsschub dieser Art in geordneter
und menschlicher Weise vor sich gehen soll.
Der alliierte Kontrollrat für Deutschland wird
vorerst zu untersuchen haben, unter welchen
Umständen eine solche Rückführung erfol¬
gen kann.

Sechstens : In der österreichischen Frage
hat die Konferenz einen russischen Vor¬
schlag überprüft, die Zuständigkeit der pro¬
visorischen österreichischen Regierung, in
der russischen Zone auf das ganze Land
auszudehnen. Die drei Regierungen haben
sich bereit erklärt, diese Frage nach dem
Einmarsch der amerikanischen und briti¬
schen Besatzungskontingente in Wien zu
überprüfen.

Weitere Beschlüsse der Dreimächte-Kon-
ferenz regelten im einzelnen die Vorberei¬
tung der Friedensverträge mit Italien, Finn¬
land, Ungarn, Rumänien und Bulgarien und
die Aufnahme.der Mitglieder in den Friedens¬
bund der Vereinten Nationen. Die drei Re¬
gierungschefs haben sich gegen eine Zulas¬
sung der gegenwärtigen spanischen Regie¬
rung ausgesprochen.

Ungültige Passierscheinformulare
Auf Weisung des Militär - Gouvernement

Calw  gebe ich bekannt:
Die alten Passierscheinformulareohne dreifarbigen

Streifen (blau-weiß-rot)' sind ab 10. September 1945
ungültig. Alte Formulare, deren Gültigkeitsdauer
über den 10. September hinaus läutt, sind daher
umzutauschen. Diese Anordnung bezieht sich nur
#uf die vom Gouvernement Militaire Calw aua-
gestellten Passierscheine und nicht auf die vom
Gouvernement Militaire Regional oder anderen
Gouvernements Militaires ausgestellten Ausweise.

Der Landrat.

Beförderung von Dienstbriefen
innerhalb der Kreise

Die Postämter nehmen ab sofort Dienstbriefe
zur Beförderung innerhalb der Kreise  an , die
Sendungen — zugelassen sind unverschlossene
Briefe vqri Behörden an Behörden (nicht an private
Empfänger!) — dürfen das Höchstgewicht von
250 g nicht überschritten und sind am Postschalter
gegen sofortige Entrichtung der Beförderungsge¬
bühr aufzuliefern. Die Briefe müssen mit dem
Dienststempel der absendenden Behörde versehen
sein ; Anschrift und Absender sind mit der Schreib¬
maschine oder in lateinischen Buchstaben (Block-
schrif.) zu schreiben.

Das Postamt Calw nimmt Dienstag und
Donnerstag von 17—18 Uhr und Samstag

»von 11.30—12.30 Uhr Sendungen von Behör¬
den an. Montag, Mittwodi und Freitag sind
Beförderungstage ; an ihnen bleiben die
Briefannahmesmalter geschlossen.

Zollamt Calw
Bekanntmachung über die Anmeldung und

Versteuerung von Kleinpllanzentabak
1. Wer höchstens 25 Tabakpflanzen für den

eigenen Hausbedarf  anbaut , hat steuer-
' lieh keine Verpflichtungen. Er braucht die Pflan¬

zen weder anzumelden noch zu versteuern.
2. Wer 26 bis höchstens 200 Tabakpflanzen für den

eigenen Hausbedarf anbaut, hat dies spätestens
bis zum 15. September 1945 schriftlich beim.
Zollamt anzumelden.

Diese Anmeldung kann auch bei dem zu-
ständigenBürgermeisteramt zwecks Weiterleitung
an das Zollamt abgegeben werden.

Die Tabaksteuer beträgt für 26—100 Pflanzen 4 RM.. 101—200 . 8 ,
Die Steuer ist mit Abgabe der Anmeldung zu

zahlt n, entweder in bar bei der Zollkasse Calw
oder auf das Konto-406 bei der Kreissparkasse Calw.

Zollamt Calw.



V

Weiterbestehen arbeitsrechtlicher Bestimmungen
Verschiedene Anfragen aus Kreisen der Un- |
ternehmer und Arbeitnehmer zeigen, daß
über das Weiterbestehen arbeitsrechtlicher
Bestimmungen Unklarheiten bestehen . Zwecks
Klarstellung wird mit Zustimmung der Militär¬
regierung folgendes festgestellt:

I.

Sämtliche deutschen Gesetze und Ver¬
ordnungen auf arbeitsrechtlichem Gebiet über
Arbeitsbeschaffung , Arbeitseinsatz , Arbeits¬
vermittlung , Arbeitszeit, Kündigungsschutz
für ältere Angestellte , Jugendschut ? gelten
bis auf weiteres in vollem Umfang fort.

Insbesondere gelten die nachstehenden
Bestimmungen:
1. Verordnung über Arbeitsplatz¬

wechsel:
Die Einstellung und Entlassung von Ar¬

beitskräften ist nach wie vor nur mit Zu¬
stimmung des Arbeitsamts zulässig . Eigen¬
mächtige und willkürliche Entlassungen wie
auch Einstellungen sind also nach wie vor
verboten . Dies gilt auch für fristlose Ent¬
lassungen , zu denen ebenfalls das Arbeits¬
amt die Zustimmung zu erteilen hat . Bei
sämtlichen Entlassungen sind die im Handels¬
gesetzbuch , der Gewerbeordnung , den in Be¬
tracht kommenden tariflichen Regelungen
enthaltenen Kündigungsfristen einzuhalten,
sofern nicht im Einzelfall zwischen den Be¬
teiligten eine Vereinbarung zustande kommt.
Bei der Auflösung des Arbeitsverhältnisses
auf Grund beiderseitiger Vereinbarung ist
die Lösung und der Zeitpunkt der Beendi¬
gung des Arbeitsverhältnisses dem Arbeits¬
amt mitzuteilen.

2. Arbeitszeitverordnung:
Die normale Arbeitszeit beträgt 48 Stun¬

den . Sie kann ohne Anzeige an das Arbeits¬
amt auf 40 Stunden herabgesetzt werden.
Von einer Erhöhung der Arbeitszeit über
48 Stunden 'isoll im Hinblick auf die herr¬
schende Arbeitslosigkeit abgesehen werden.
Ihre ausnahmsweise Anordnung ist nur in den

in der Arbeitstzeitverordnung vorgesehenen
Fällen und bei Bezahlung der nach der Ar¬
beitszeitverordnung oder den bestehenden
tariflichen Vorschriften vorgeschriebenen
Überstundenzuschlägen zulässig.

Nach den Vorschriften des Jugendschutz¬
gesetzes hinsichtlich der Arbeitszeit darf die
tägliche Arbeitszeit der Jugendlichen vom
14. bis 18. Lebensjahr acht Stunden täglich
und 48 Stunden wöchentlich nicht über¬
schreiten .Für Jugendliche über 16 Jahre kön¬
nen dringende Ausnahmen nur mit Genehmi¬
gung des Gewerbeaufsichtsamtes zugelassen
werden . Ebenso ist die Bestimmung zu be¬
achten , wonach jeder Jugendliche nach mehr
als dreimonatiger Tätigkeit im Betrieb einen
jährlichen Anspruch auf Urlaub hat , der für
Jugendliche unter 16 Jahren 15 Werktage,
für Jugendliche über -16 Jahre 12 Werktage
beträgt . Kinder unter 14 Jahren dürfen in
gewerblichen Betrieben nicht beschäftigt
werden.

Das Einholen der durch gesetzliche Feier¬
tage ausgefallenen Arbeitszeit ist unzulässig.

II. Lohne und Gehälter

Die Militärregierung hat angeordnet:
1. Die Gehalts - und Lohntarife , ein¬

schließlich der Überstundenzuschläge , der
Teilzuschläge und der Leistungszuschläge,
wie sie unmittelbar vor der militärischen
Besetzung in Kraft waren , bleiben in Gel¬
tung mit Ausnahme der nachfolgenden unter
a, b und c dargelegten Fälle:
a) Prämien oder andere Vergütungen , die

als Kriegsgefahrenzulage bezahlt wur¬
den , kommen in Wegfall.

b) Neue Stücklöhne können von dem Lan¬
desarbeitsamt Württemberg festgelegt
werden , wenn infolge einer Veränderung
in der Erzeugung * infolge einer Ände¬
rung der Materiallage oder aus sonsti¬
gen Gründen die bisher festgelegten
Sätze nicht länger haltbar sind . Dje

neuen Löhne sind so festzulegen , daß
sie den früheren normalen Stunden¬
löhnen der betreffenden Arbeitnehmer
möglichst nahekommen . Bei der Fest¬
legung neuer Sätze hat sich das Lan¬
desarbeitsamt mit dem Unternehmer und
den Vertretern der Arbeitnehmer zu be¬
raten ; die Entscheidung über die Löhne
obliegt dem Landesarbeitsamt . Bis da¬
hin verbleibt es bei den bestehenden
Kollektivabkommen . Das Laudesarbeits¬
amt hat der Militärregierung über alle
neu festgelegten Sätze zu berichten . Die
Militärregierung wird eine Nachprüfung
anordnen , wenn die neuen/Sätze be¬
trächtlich von den normalen Stunden¬
löhnen abweichen.

c) Löhne , die nicht für die Stunde , sondern
für den Tag oder die Schicht berechnet
werden,sind entsprechend -derwöchent¬
lichen Arbeitszeit zu erhöhen oder zu
senken . Wenn unter den vorherrschen¬
den deutschen Bestimmungen zu der
vermehrten oder verminderten Arbeits¬
zeit ein Überstundenzuschlag kommt,

‘ so ist er derart zu handhaben , daß der
Betrag für den Tag oder die Schicht
zu berechnen ist.

2. Die unmittelbar vor dem alliierten Ein¬
marsch festgesetzte Arbeitszeit darf ohne
Zustimmung der Militärregierung in keinem
derjenigen Betriebe herabgesetzt werdet !,
die Waren für die Alliierten herstellen . Wenn
eine solche Herabsetzung der Arbeitszeit
den Lieferungstermin für die militärischen
Beschaffungen verzögert , so wird die Militär¬
regierung diese Herabsetzung der Stunden¬
zahl nicht ohne vorherige Gleichstellung mit
der beschaffenden Stelle genehmigen.

3. Andere Arbeitsbedingungen, ' die nicht
den Lohn und die Arbeitszeit betreffen und
unmittelbar vor dem Einmarsch in Kraft
waren , werden beibehalten , sofern sie nicht
im Einvernehmen zwischen dem Unfernefi-
mer und den Vertretern der betreffenden
Arbeiterschaft geändert werden.

4. Arbeiterschutzgesetze , Bestimmungen

der Gewerbeaufsicht , Bestimmungen Aber
Gesundheit , über die Arbeit von Frauen und
Jugendlichen usw . werden beibehalten.

Gesetzliche Bestimmungen , die irgend¬
eine Person aus Gründen der Rasse , des
Glaubens oder der politischen Einstellung
benachteiligen , sind bereits durch Gesetz
Nr. 1 der Militärregierung außer Kraft ge¬
setzt . Irgendwelche Anwendung von Be¬
stimmungen , die einen derartigen Unter5
schied machen , haben aufzuhören.

Dje vorstehenden Bestimmungen enthalten
keinesfalls eine Abänderung der bestehen¬
den Anweisungen über die Entfernung der
Nazis und Militaristen von öffentlichen
Ämtern und bestimmten anderen Stellungen.

in. Sozialversicherung
Auf Grund der bekannten Botschaft von

General Eisenhower sowie auf Grund der
Bekanntmachung des Herrn Oberst William
Dawson bleiben die grundlegenden Be¬
stimmungen der Sozialversicherung weiter¬
hin in Kraft. Es handelt sich um die nach¬
stehenden Versicherungen:

Arbeitslosenversicherung
Krankenversicherung
Unfallversicherung
Invalidenversicherung
Angestelltenversicherung.

Die Abzüge der Beiträge für die oben
genarfliten Versicherungen werden weiter¬
hin erhoben ; Unterstützungen an bedürftige
Erwerbslose werden zunächst durch die
Wohlfahrtsämter Nausbezahlt.

Die bisherige Verwendung eines Teils der
Sozialversichenmgsbeiträge zur Finanzie¬
rung des Krieges , sowie jedwede Abführung
von Beiträgen an die NSDAP , und deren
Gliederungen haben sämtlich ihr Ende ge¬
funden . '■ #

IV.
Zuwiderhandlungen werden nach

den einschlägigen Gesetzen be¬
straft.  -

Landesarbeitsamt Württemberg

Hirsau , 25. August 1945.

l/nsere geliebte Schwägerin und Tante

Fanny Römer
geb. in Calw, ist im Alter von 91 Jahren am 21. August sauft
entschlafen.

Um stille Teilnahme wird gebeten.
Familie Römer , Sanatorium Hirsau;
Frau Elisabeth Wolfi , gel>. Haug, München;
Familien Haug , Berlin und Karlsruhe;
Frau Elisabeth Römer , Lenggries.

Nagold/Kirchentellin :;furt , Kr. Tbg ., 22. August 1145 •
Unfaßbar und hart traf uns die Nachricht, daß mein

lieber, unvergeßlicher üatte , unser lieber Sohn und Bruder

uftz. r .o .b. Wilhelm Wagner
im Alter von 39 Jahren den Heldentod fand und seif 18. April 1945
in deutscher Erde ruht.

Die trauernde Gaitin : Hermine Wagner , geb. Burkhardt,
Nagold;

die Eltern : Wilh . Wagner , Fabrikant mit Frau,
> Kirchentellinsfurt;

die Briider: Otto Wagner und Theo Wagner
mit Frau und Kind.

„Nagold , 12. August 1945
Todesanzeige und Danksagung

Sihömberg/Heiibroiin , den ^ A t 1945
Melbourne (Australien)

Todesanzeige und Danksagung

Unsere liebe, treubesorgte Mutter , meine allerbeste Oma,
unsere liebe Schwester , Schwägerin und Tante

Frau  Magdalena Pfeiffer

wurde am 13. August 1945 von ihrem langjährigen , schweren
Leiden durch einen sanften Tod erlöst . Sie starb wohlvor-
bereitet und gottergeben im Alter von 74 Jahren.

Ein herzliches Vergelt’s (jott all denen , die ihi bis zur
letzten Stunde des Lebens mit Trost und Gebet beigestanden
und sie zur letzen Ruhestätte begleitet haben.

ln stiller Trauer:
Willi Pf eitler mit Frau
Anna Pi elfter
Maria Zerweck -Pfeitler _
mit Tochter Margot.

Langjähriger
Hotel »Kauxmann "

45 lalire alt (Heimkehrer), mit
fachkundiger Ehetrau sucht, ge¬
stützt auf erstklassige Zeugnisse,
die Leitung oder Pachtung
eines Hotels öder Kurheknes
zu übernehmen.

Angebote unter R. S. 14 an das
Landratamt Calw, Abi. für Be¬
kanntmachungen.

Technischer Zeichner

. Erfahrener
- Bilanz -Buchhalter

gewandt in ' Buchiührung und
Korrespondenz mit guten Zeug¬
nissen, 45 Jahre alt (Heimkehrer),
sucht Stellung in Betrieb oder
bei Behörde . •

Angebote unter R. G. 14 an
das Landratamt Calw, Abt. Be¬
kanntmachungen.

Langjährige
Buchhalterin

Unsere liebe Mutter, Tochter , Schwester , Schwägerin
und Tante '

Frida Rau
durfte, von ihrem schweren Leiden erlöst , in die ewige Hei¬
mat eingehen.

Wir haben sie am 15. August beerdigt . Herr Dekan
Brezger widmete unserer lieben Entschlafenen und uns herz¬
liche Worte des Trostes . Allen Lieben, die ihr während ihres
Leidens viel Gutes erwiesen haben und allen denen, die sie
zur letzten Ruhe begleiteten , sowie für dia schönen Blumen¬
spenden sei auf diesem Wege herzlicher Dank gesagt.

Tn tiefer Trauer : .
Die Kinder Marta und Wald¬
traut mit Angehörigen.

Neuenbürg ', 24. AugustT945.
Todes -Anzeige

Am 23. August ist unsere liebe treubesorgte Frau, Mutter
und Großmutter

Pauline Maier
Hebamme i. R.

nach kurzer, schwerer Krankheit von uns gegangen.
Die trauernden Hinterbliebenen:

Christian Maier , Schuhmachermeister ; Emma Wacker,
Wwe., geb. Maier; Otto Bisdtoff und Frau Mina , geb.
Maier und ihre 4 Enkelkinder.

sucht Steilung.
Angebote erb. unter K.E. 14

an das Landratamt Calw, Abt.
Bekanntmachungen.

junger , s:rebsamer
Elektromonteur

auch in anderen handwerklichen
Arbeiten bewandert , sucht Ar¬
beit , möglichst mitWohngelegen-
Ireit. Evtl, auch Übernahme eines
Hausmeisterposten . Angeb. unt.
C.W. 14 an das Landratamt Abt.
Bekanntmachungen.

Suche:
ßärostellung

in Calw oder nähere Umgebung
Kenntnisse in Schreibmaschine
und Buchführung vorhanden. An¬
gebote unter H. K. 14 an das
Landratamt Calw, Abt. Bekannt¬
machungen.

Junge, alleinstehende Frau
(Flüchtling) sucht Beschäftigung
als

Sprechstundenhilfe.
Wohnung und Verpflegung er¬
wünscht. Zuschriften erbeten unt.
H. 14 an das Landratamt Calw,
Abt Bekanntmachungen.

sucht per sofort oder später
Stellung in einem Büro, auch Ver¬
waltung.

Angebote unter C.H. 14 an das
Landratamt Calw, Abt. Bekannt¬
machungen.

Zur selbständigen Führung des
Haushalts

Haushälterin
(Mitte 50)- nach Calw gesucht.

Angeb.' erbeten unter I. G. 14
an das Landratamt Calw, Abt.
Bekanntmachungen.

Frau, mittleren Alters, ohne
Anhang, sucht per sofort oder
später Stellung als

Wirtschafterin
Angebote unter C. H. 14 an das

Landratamt Calw, Abt. Bekannt¬
machungen.

Suche Stellung als
Sprechstundenhilfe

bei einem Arzt in Calw oder
näherer Umgebung, Vorbildung
vorhanden . Angebote unter A. T.
14 an das Landratamt Calw, Abt.
Bekanntmachungen.

Druckerei-Personal
gesucht

Buchdrucker,
Schriftsetzer , '
Hilfsarbeiter,
Buchbinderei-Arbeiterin,
Buchdrucker-Lehrling,
Schriftsetzer - „
Buchbinder- „
(männlich oder weiblich),
junge für Hausdienst und Boten¬

gänge.
Buchdruckerei Lauk

Altensteig

Sdineidergehilfe *
kann sofort eintreten bei
H. Gößwein , Schneidermeister

Calw

Jüngere, tüchtige
Köchin

in einen Wirtschaftsbetrieb mög¬
lichst für sofort  gesucht.

Angebote unter C. S. ,14 an das
Landratamt Caiw, Abt. Bekannt¬
machungen, erbeten.

Tüchtiges, selbständiges
Hausmädchen

in Arzthaushalt gesucht.
Dr . Horsch jun.. Feldrennadi

Kreis Calw.

Verloren!
Am 15.8.45 ging auf der Straße

von Unterreichenbach nach Hir¬
sau eine

Damenweste
(braun mit grün) verloren . Mit¬
teilungen gegen gute Belohnung
erbeten unter A. K. 14 an das
Landratamt Calw, Abt. Bekannt¬
machungen. .

Verloren!
Am Dienstag, 45 zwischen

18 und .19 Ühr uf der Land¬
straße von Wik: nach Pforz¬
heim eine

braune Ledertasrhe
(InhaltSpezralwerkzeug ) verloren.

Der Finder wolle die dringend
benötigte Tasche auf dem zu¬
ständigen Rathaus gegen hohe
Belohnung abgeben oder Meldung
an die Staatliche Badverwal-
tung , Bauinspektion , Wild¬
bad erstatten.

Wohnungs tausch
Biete in Wildberg 3-Zimmer-

wohnung in neuem Hause —
schöne Lage — gegen 2—3-Zim«
merwohnung in Bad Teinach.

Zuschriften erbeten unt. M.E. 14
an das Landratamt Calw, Abt.
Bekanntmachungen.

Uhreureparaturen
werden äußerst pünktlich in uns.
Piorzheimer Werkstätte erledigt.

Annahmestelle : E. Morlock,
Bad Teinach , Postamt.

Gut eingerichtete
Schreinerei

zu kaufen oder zi pachten ge--
sucht. Angebote unter B. A. 14
an das Landratamt Caiw, Abt.
Bekanntmachungen._

Biete an : 10000 schwarze und
3000 rote

Johannisbeersträucher
auch Obstbäume . Etliche Tau¬
send Ziersträucher und Coni-
feren aller Alt. SelbstabholungI

Frau Emst F'aas
Baumschulen und Landschafts¬

gärtnerei , Grimbach , Kr. Calw.
Gründlichen Unterricht in

Violine , Ziehharmonika,
Accordeon , (Klaviertasten)

erteilt
Gustav ' Frey , Musiklehrer

Caiw , ßahnhofstr . 7, b. Müller.

Musikunterricht
in den Fächern : Klavier, Akkor¬
deon, diat. Harmonika sowie
Musiktheorie erteilt gründlich
und gewissenhaft“ (auf Wunsch
auch im Hause des Schüler»)

Heinz Wacker
gepr . Musiklehrer

Birkenfeld , Bahnhofstr . 26

Kaufe 30- 40 Pf. (auch kleinere
Mengen)

Kristallzucker
zur Einwinterung meiner Bienen¬
völker. Gebe in Tausch

Bienenhonig
im gegenwärtigen Wertverhält-
nis.

Erbitte Angebote unter E. F. 13
an das Landratamt Calw, Afft.
Bekanntmachungen.

Das Fräulein,welches am6.Aug.
vormittags auf der Straße von
Brötzingen nach Neuenbürg das

Gepädc
eines Heimkehrers r

auf ihrem Handwagen in Hebens-
würdigem Entgegenkommen mit¬
genommen hat, wird gebeten,
ihre Anschrift oder das Gepäck
bei Herrn Schreinermeister Keck
in Neuenbürg abzugeben , da¬
mit es dort geholt werden kann.

Laufgitter
ist zu verkaufen.
Irmgard Petersen, Ottenbronn
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